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DLT-Verordnung-Vollzugsgesetz — DLT-VVG;
Finanzmarktaufsichtsbehdrdengesetz und
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018, Anderung

Kurzinformation

Ziel
Schaffung von BegleitmalRnahmen fir das Wirksamwerden der Verordnung (EU) 2022/858

Inhalt

- Benennung der zustandigen Behdrde
- Erlass sonstiger begleitender Verfahrens- und Aufsichtsvorschriften

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs

Die Verordnung Uber eine Pilotregelung fur auf Distributed-Ledger-Technologie basierende
Marktinfrastrukturen soll die Entwicklung von Finanzmarktinfrastrukturen férdern, die mit Hilfe der
Distributed-Ledger-Technologie ("DLT" und zu Deutsch "Technologie des verteilten Kontenbuchs")
Dienstleistungen fur den Handel und die Abwicklung von jenen Kryptowerten erbringen, die als
Finanzinstrumente gelten. Dadurch sollen Effizienz, Transparenz und Wettbewerb bei Handels-
und Abwicklungstatigkeiten erhéht werden. Gleichzeitig soll ein hohes Mafl an Anlegerschutz,
Marktintegritat und Finanzmarktstabilitat sichergestellt werden und ein Erfahrungsaustausch
zwischen Marktteilnehmern und Aufsichtsbehdrden in Bezug auf DLT und jenen Kryptowerten, die
als Finanzinstrumente gelten, erméglicht werden.

Um diese Ziele zu erreichen, sieht die Verordnung im Wesentlichen ein Pilotregime mit folgenden
unionsweiten Bestimmungen vor:

- Einflhrung einer besonderen Genehmigung fur den Betrieb von DLT-Marktinfrastrukturen

- Kompetenz der zustandigen Aufsichtsbehérden, DLT-basierte Marktinfrastrukturen zeitlich
befristet von einigen spezifischen Anforderungen bestehender Rechtsvorschriften der EU tber
Finanzdienstleistungen auszunehmen

- Geltung von nahezu samtlichen Anforderungen, die herkdmmliche Marktinfrastrukturen
erfillen massen, fur DLT-Marktinfrastrukturen, es sei denn es handelt sich um Anforderungen,
von denen die zustandige Aufsichtsbehérde eine Ausnahme erteilt hat

- Kompetenz der zustandigen Aufsichtsbehorden, Ausnahmen an Bedingungen sowie an
Ausgleichs- und Abhilfemalinahmen zu knipfen, mit denen die Ziele jener Bestimmungen
erreicht werden kdnnen, von denen eine Ausnahme gewahrt wurde. Einfuhrung zuséatzlicher
Anforderungen an DLT-Marktinfrastrukturen im Vergleich zu herkdmmlichen
Marktinfrastrukturen. Dazu gehéren etwa spezielle Sicherheitsvorkehrungen,
Informationspflichten und Haftungsregein.

- Erweiterung der Begriffsbestimmung des Finanzinstruments um DLT-basierte Instrumente bei
gleichzeitiger Beschrankung jener Finanzinstrumente, die Uber DLT-Marktinfrastrukturen zum
Handel zugelassen oder verbucht werden kénnen, nach Art und Gesamtmarktwert

Der vorliegende Gesetzentwurf soll jene Bestimmungen in das Osterreichische Recht einfligen, die
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notwendig sind, damit die Verordnung in Osterreich wirksam werden kann. Dementsprechend
muss insbesondere eine zustandige Behorde, die gemald der Verordnung flr die Erteilung der
besonderen Genehmigung und Ausnahmen sowie die Beaufsichtigung der Betreiber von
Marktinfrastrukturen mit Sitz oder Hauptverwaltung in Osterreich zustandig ist, benannt werden.
Uberdies miissen gesetzliche Vorschriften betreffend die fur einen wirkungsvollen Vollzug
notwendigen sonstigen begleitenden Verfahrens- und Aufsichtsvorschriften vorgesehen werden.
AuRerdem muss eine in der Verordnung vorgesehene Anderung des Begriffs des
Finanzinstruments in nationales Recht umgesetzt werden. Die Verordnung ist ab 23. Marz 2023
unionsweit unmittelbar anwendbar.

Redaktion: oesterreich.qv.at
Stand: 15.03.2023

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 03- 15T12: 39: 06+01: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen

zur Priifung des elektronischen Siegels und des
Ausdrucks

finden Sie unter: https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at



	DLT-Verordnung-Vollzugsgesetz – DLT-VVG; Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und Wertpapieraufsichtsgesetz 2018, Änderung
	Kurzinformation
	Ziel
	Inhalt
	Hauptgesichtspunkte des Entwurfs



		2023-03-15T12:39:06+0100
	Parlamentsdirektion




